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Freie Spitalwahl

Seit 2012 gilt für Patienten die freie Spitalwahl in der ganzen 

Schweiz.

Ausserkantonale 

Hospitalisation durch freie 

Spitalwahl

Patient lässt sich ausserkantonal 

hospitalisieren, obschon die Leistung im 

Wallis angeboten wird.

Ausserkantonale 

Hospitalisation medizinisch 

begründet

Patient lässt sich ausserkantonal 

hospitalisieren, da die Leistung im Wallis

nicht angeboten wird und/oder es sich um 

einen Notfall handelt.
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Finanzierung der freien Spitalwahl

Freie Spitalwahl bedeutet nicht, dass die 

Hospitalisationskosten automatisch und vollständig 

übernommen werden.

Der Kanton und die Grundversicherung finanzieren 

ausschliesslich Hospitalisationen in den Spitälern und 

Kliniken, die 

• auf der Spitalliste des Wohnsitzkantons des Patienten oder 

• auf jener des Standortkantons des Spitals oder der Klinik 

aufgeführt sind,

• und dies nur in Höhe des im Wohnsitzkanton des Patienten 

geltenden Referenztarifs. 

55 % zulasten des Kantons 

45 % zulasten der Krankenversicherung
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Vorgehen für die Ärzte – 1

Der Arzt, dessen Patient ausserkantonal hospitalisiert 

werden soll, 

überprüft, ob das Spital oder die Klinik auf 

• der Spitalliste des Wohnsitzkantons des Patienten Spitäler 

und Kliniken - - vs.ch oder 

• auf jener des Standortkantons des Spitals oder der Klinik 

GDK-UEbersicht_Spitallisten_Spitaltarife.pdf aufgeführt ist;

informiert den Patienten über die möglichen finanziellen 

Folgen einer ausserkantonalen Hospitalisation

• Ohne Kostengutsprache: Kostenübernahme bis zur Höhe 

des im Wohnsitzkanton des Patienten geltenden 

Referenztarifs. 

4

https://www.vs.ch/de/web/ssp/spit%C3%A4ler-und-kliniken#id12393451
https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/spitalfinanzierung/GDK-UEbersicht_Spitallisten_Spitaltarife.pdf


Vorgehen für die Ärzte – 2
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Senden Sie die Anträge auf Kostengutsprache an : 

vsmedecin-cantonal@hin.ch

mailto:vsmedecin-cantonal@hin.ch


Vorgehen für die Ärzte – 3
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Elektronische Health Government Plattform eHGP https://sid.ekogu.ch

Zugriff via HIN-Client oder SwissID, Erstzugriff bei applications@abraxas.ch

beantragen.

https://sid.ekogu.ch/
mailto:applications@abraxas.ch


Vorgehen für die Ärzte – 4

Der Arzt informiert den

Patienten über den Entscheid 

zur Kostengutsprache

• Gesuch zum Tarif des

behandelnden Spitals akzeptiert

• Gesuch zum Referenztarif des

Kantons Wallis akzeptiert 

• Gesuch abgelehnt
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Beispiel: Finanzielle Auswirkungen - 1

Implantation, Wechsel oder Revision einer Hüftendoprothese
SwissDRG-Code: I46C

Dauer : 5 Tage

Kostengewicht (cw): 1.455

Kostengutsprache zum Tarif des behandelnden Spitals erteilt (Notfall oder 

Nichtverfügbarkeit der Leistung):

NB: Der Patient trägt die Kosten des Spitalaufenthalts (Fr. 15.-- / Tag) sowie den Selbstbehalt.
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Leistungserbringer Basistarif  Schlussrechnung 

EHC – Morges 9’900 14’404.50 

CHUV 10’950 15’932.25 

Referenztarif Wallis 8’950 13'022.25 
 



Beispiel: Finanzielle Auswirkungen - 2

Kostengutsprache limitiert zum Walliser Referenztarif (freie Spitalwahl, Leistung im 

Wallis verfügbar): 

NB: Der Patient trägt die Kosten des Spitalaufenthalts (Fr. 15.-- / Tag) sowie den Selbstbehalt.
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Finanzierung der kantonalen und ausserkantonalen 

Spitäler
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Lohn

Andere 

Ausgaben

Infrastruktur

Tarmed

(Versicherer)

DRG

55 % Kanton
45 % 

Versicherer

Seit 2012 werden die Spitalinvestitionen (Infrastrukturen) 

nicht mehr über die Subventionen der öffentlichen Hand, 

sondern über die Tarife finanziert.



Hospitalisationen der Walliser Patienten, nach Region

Anzahl

Hospitalisationen

Davon AKH Anteil AKH 

in %

Oberwallis 14’682 2’899 19.7 %

Mittelwallis 32’694 3’261 10.0 %

Walliser Chablais 8’901 1’651 18.5 %

Total Wallis 56’277 7’811 13.9 %
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Kantonale und ausserkantonale Hospitalisationen der 

Patienten mit Wohnsitz im Wallis, 2023

13.9 % der Hospitalisationen sind AKH.

Ungefähr 50 % davon hätten im Wallis erfolgen können, da 

die entsprechende Leistung hier angeboten wird.



Förderung der ambulanten 

Versorgung im Wallis



Hintergrund

Ausarbeitung einer Liste der allgemein rückvergüteten

Eingriffe, nur wenn diese ambulant durchgeführt werden.

Einführung in mehreren Kantonen 

• Anhang 1a KLV

 Der Kanton Wallis hat ein solches System am

1. Januar 2018 eingeführt

 Seit dem 1. Januar 2019 gilt AVOS in allen Kantonen
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Einführung im Wallis

Liste der Leistungen

Harmonisierung der Verfahren in den Kantonen

Gegenwärtige Leistungen auf der Liste

 Jährliche Aktualisierung der Liste
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Katarakt Handchirurgie

Fusschirurgie Osteosynthesematerial-entfernungen

Kniearthroskopien Kardiologische Untersuchungsverfahren

Herzschrittmacher Varizen der unteren Extremität

Perkutane transluminale

Angioplastik
Hämorrhoiden

Inguinalhernien Zirkumzision

Umbilikalhernie Analfistel

Eingriffe an der Zervix Eingriffe am Uterus

ESWL Tonsillotomie und Adenoidektomie



Einführung im Wallis

Vorgehen

Einführung eines Systems «Kostengutsprachegesuch»

• Vom Facharzt gestelltes Gesuch  Rechtfertigung der

Hospitalisation eines Patienten für eine Leistung der Liste

• Analyse des Gesuchs durch einen Vertrauensarzt (DGW)

• Übermittlung des Entscheids

Medizinisch nicht gerechtfertigte Fälle (stationäre

Behandlung aus Komfortgründen): Der Kanton beteiligt

sich nicht an den Kosten (55%).
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Einführung im Wallis

Ausnahmekriterien auf Internet verfügbar
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https://www.vs.ch/documents/8841577/8882110/Ausnahmekriterien+2023.pdf/833ad775-79e1-986f-60fd-e80d77c2e080?t=1678777693879&v=1.1


Einführung im Wallis

Ausnahmekriterien

Selbst wenn ein Kriterium erfüllt ist, kann der Patient trotzdem ambulant behandelt werden. Umgekehrt kann ein Patient 

auch dann stationär behandelt werden, wenn keines der oben genannten Kriterien erfüllt ist, vorausgesetzt, der Arzt 

begründet die stationäre Behandlung.
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Einfluss auf die stationäre Versorgung

Erhöhter Komfort für den Patienten

• Verringerung von Stress für den Patienten

• Rückkehr in ein vertrautes Umfeld am selben Tag

Förderung der am besten geeigneten Versorgung

• Behandlung, die besser den Bedürfnissen des Patienten entspricht

• Verhinderung unnötiger Spital- oder Klinikaufenthalte

Reduzierung des Risikos einer nosokomialen Infektion

Optimierung der Ressourcen der Spitäler und Kliniken

• Medizinisches Personal und Pflegepersonal stehen für andere

Aufgaben zur Verfügung

• Entlastung der Spitalinfrastrukturen

Einsparungen für das Gesundheitssystem und die 

Kantonsfinanzen
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